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Anmerkung zur geschlechtsneutralen Gleichbehandlung 

Sämtliche in der vorliegenden Bachelorarbeit verwendeten Bezeichnungen mit 

personenbezogenem Charakter sind im Sinne der Gleichberechtigung 

geschlechtsneutral zu verstehen. Um eine einfache Lesbarkeit zu gewährleisten, 

wurde von dem Autor bewusst das generische Maskulinum eingesetzt und auf eine 

geschlechtsspezifische Unterscheidung (-in/-innen, Doppelnennung der 

weiblichen und männlichen Form) verzichtet.  
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1 Problem und Zielstellung 

1.1 Intention und Aufgabenstellung 

Um die Existenz eines Schuldners zu sichern und zu verhindern, dass dieser im 

Alter auf Sozialleistungen des Staates angewiesen ist, unterliegen Renten aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung einem Pfändungsschutz. Dieser Schutz ist 

gesetzlich festgelegt und etwaige Gläubiger müssen die Pfändungsgrenzen 

respektieren.  

Vermögenswerte, die Selbstständige für ihre Altersvorsorge vorgesehen hatten, 

unterlagen lange keinem gesetzlichen Schutz. Im Falle eines unternehmerischen 

Misserfolges eines Selbstständigen wurden dessen angesparten Vermögenswerte 

zur Insolvenzmasse gezogen und konnten nicht mehr zur Absicherung seines 

Lebensstandards dienen. Der Erlass des Gesetzes zum Pfändungsschutz von 

Altersvorsorge sollte dieses Problem beseitigen und auch Selbstständigen die 

Möglichkeit bieten, eine angemessene Altersvorsorge anzusparen. 

Anhand einer Analyse der aktuellen Rechtslage und dem Vergleich 

unterschiedlicher Urteile soll herausgefunden werden, ob der Gesetzgeber seine 

verfolgten Absichten erreichen konnte. 

Die Recherche der gesetzlichen Regelung über den Pfändungsschutz der privaten 

Altersvorsorge stützt sich in großen Teilen auf die Literatur von Musielak, Voit 

(2016) „Kommentar zur Zivilprozessordnung“, Schmidt (2015) „Hamburger 

Kommentar zum Insolvenzrecht“ sowie die Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 

(BGBl. I S. 2866), letzte Änderung vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1693, 1817). 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Bachelorthesis ist die Untersuchung des Gesetzes zum 

Pfändungsschutz der privaten Altersvorsorge, welches am 31. März 2007 in Kraft 

getreten ist. Es wird überprüft, ob die angestrebten Ziele, welche sich aus der 

Gesetzesbegründung vom 09. März 2006 ergeben, erreicht wurden. Das 

Augenmerk wird hierbei auf den Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz gelegt.  

Dafür ist es notwendig den Aufbau und die Funktion des sozialen Vorsorgesystems 

in Deutschland wie auch den Ablauf eines Insolvenzverfahrens im Sinne der 

Insolvenzordnung zu kennen und zu verstehen. Eine umfassende Aufnahme des 

Ist-Zustandes und der geltenden Rechtsnormen ist erforderlich. Mit Hilfe der 

einschlägigen Rechtsnormen und der Auswertung gerichtlicher Urteile wird ein 

möglichst genaues und realistisches Abbild der aktuellen Rechtslage geschaffen.  
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Schwerpunkte der Urteilsauswertungen sind der Zeitpunkt der Wirksamkeit, die 

Möglichkeit zur Vornahme einer Insolvenzanfechtung der Umwandlungserklärung 

und die einschlägigen Insolvenzanfechtungsgegner. Die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen sowie das Feststellen der Umsetzung der relevanten 

Normen sind ebenfalls Bestandteil der Analyse.  

Nach der Urteilsauswertung werden alternative Ansätze vorgestellt. Diese sollen 

als Grundlage für mögliche weitere Regelungen dienen. Die ausgearbeiteten 

Ansätze sind als Denkanstöße zu verstehen und sollen den Blick auf die Thematik 

erweitern. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Bachelorarbeit umfasst sieben Kapitel, welche sich, eingerahmt 

durch eine kurze Einführung und Zusammenfassung, mit dem Thema des 

Pfändungsschutzes der privaten Altersvorsorge im Insolvenzverfahren und den 

damit verbundenen Problematiken der Umwandlung beschäftigen. 

Im Anschluss an die Ausführungen zur Zielsetzung erfolgt in Kapitel Zwei die 

Klärung der notwendigen Grundlagen und Begrifflichkeiten des 

Insolvenzverfahrens. Augenmerk wird auf die Ziele, die Formen und den Ablauf 

des Insolvenzverfahrens gelegt sowie auf den Grundsatz der 

Gläubigergleichbehandlung, welcher im weiteren Verlauf der Arbeit bezüglich der 

Vereinbarkeit des neuen Gesetzes mit der bestehenden Insolvenzordnung 

Berücksichtigung findet. 

Das Kapitel Drei befasst sich ausführlich mit der gesetzlichen und privaten 

Altersvorsorge. Neben der Notwendigkeit existenzsichernder 

Vorsorgemaßnahmen, den Problematiken des demografischen Wandels und 

dessen Auswirkungen auf die zukünftige gesetzliche Rentenfinanzierung, werden 

für die Bachelorarbeit unterschiedliche private Altersvorsorgemöglichkeiten 

vorgestellt.  

Im Rahmen des vierten Kapitels wird das Thema Pfändungsschutz der beiden 

Vorsorgemodelle betrachtet. Inhalte des Kapitels sind die Vorstellung des § 851 c 

ZPO inklusive der Vorgaben zur Vertragsausgestaltung einer 

pfändungsgeschützten privaten Altersvorsorge. Den Abschluss des Kapitels bildet 

die Zusammenschau der, für die Verabschiedung der Neuregelung zum 

Pfändungsschutz, maßgeblichen gesetzgeberischen Intension. 
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Das fünfte Kapitel greift unterschiedliche Problematiken der Auslegung des 

Gesetzes zum Pfändungsschutz für private Altersvorsorge auf. Anhand von 

Rechtsprechungsbeispielen werden die differenten Ansichten der Gerichte 

veranschaulicht.  

Einen Überblick über alternative Ansätze zur Regelung des Pfändungsschutzes 

der privaten Altersvorsorge bietet Kapitel Sechs. Die vorgestellten Ansätze sollen 

Impulse für mögliche Neuregelungen oder Änderungen des Schutzes bieten. 

Die gewonnenen Erkenntnisse und die wichtigsten Schwerpunkte fließen in die 

abschließende Zusammenfassung ein. Eine persönliche Einschätzung beenden 

die Ausführungen dieser Bachelorarbeit. 
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2 Das Insolvenzverfahren 

2.1 Die Ziele des Insolvenzverfahrens 

Die Ziele eines Insolvenzverfahrens sind in § 1 InsO geregelt. Hiernach dient das 

Insolvenzverfahren im Falle einer akuten oder dauerhaften Zahlungsunfähigkeit 

sowie der Überschuldung eines Schuldners dazu, die Zahlungsfähigkeit 

wiederherzustellen bzw. das insolvente Unternehmen abzuwickeln, so dass 

wenigstens ein Teil der Schulden beglichen werden kann.1 Die Gläubiger eines 

Schuldners sollen gemeinschaftlich befriedigt werden, indem das verwertete 

Vermögen des Schuldners auf alle Insolvenzgläubiger gleichmäßig verteilt wird.2 

Dieser Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz spielt in der Insolvenzordnung eine 

tragende Rolle. Die Einzelzwangsvollstreckung in die Insolvenzmasse oder das 

sonstige Vermögen des Schuldners,3 Einzelvereinbarungen oder Abkommen, die 

zu einer Besserstellung einzelner Gläubiger führen würden4 oder die Aufrechnung 

gegen die Bezüge des Schuldners sind, während der Dauer des 

Insolvenzverfahrens, nicht zulässig.5 Das Prioritätsprinzip des 

Einzelvollstreckungsrechts wird an der Stelle verdrängt und durch den Versuch, 

mit bestimmten Befriedigungsquoten alle Insolvenzgläubiger in Abhängigkeit ihrer 

Forderungen gleichmäßig zu befriedigen, ersetzt.6 

2.2 Die Voraussetzungen des Insolvenzverfahrens 

Das Insolvenzverfahren beschäftigt sich sowohl mit der Zahlungsunfähigkeit von 

Privatpersonen als auch mit der Zahlungsunfähigkeit von Unternehmen und 

Selbstständigen. Es wird unterschieden zwischen dem Regelinsolvenzverfahren, 

welches für Unternehmen und selbstständig Tätige bestimmt ist und der 

Verbraucherinsolvenz für Privatpersonen. 

Die Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ergeben sich 

aus dem zweiten Teil der Insolvenzordnung. 

Hiernach wird ein solches Verfahren nur auf schriftlichen Antrag hin eröffnet. Der 

Schuldner selbst, aber auch die Gläubiger, die ein rechtliches Interesse an der 

Eröffnung haben, sind berechtigt, einen Antrag zu stellen.7  

 

                                            
1 BWLWissen.net: Insolvenzverfahren, gefunden am 10.01.2018 um 10:24, siehe Anlage 1. 
2 Vgl. §1 InsO. 
3 Vgl. § 89 InsO. 
4 Vgl. Streck, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 294, Rn. 9, 10. 
5 Vgl. Streck, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 294, Rn. 14. 
6Vgl. insoinfo: Gleichbehandlungsgrundsatz, gefunden am16.01.2018 18:46, siehe Anlage 2. 
7 Vgl. § 13 I InsO. 



5 
 

„Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens setzt voraus, dass ein Eröffnungsgrund 

gegeben ist.“8 Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss grundsätzlich eine 

Zahlungsunfähigkeit vorliegen. Diese liegt gemäß § 17 InsO vor, wenn der 

Schuldner nicht mehr in der Lage ist seinen fälligen Zahlungsverpflichtungen 

nachzukommen und deshalb die Zahlungen eingestellt werden müssen.9 

Beantragt der Schuldner selbst die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, genügt 

als Eröffnungsgrund bereits eine drohende Zahlungsunfähigkeit i.S.d. § 18 II InsO. 

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner voraussichtlich 

nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen zum 

Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen.10 Ein weiterer Eröffnungsgrund ist die 

Überschuldung. Das bedeutet, dass das Vermögen des Unternehmens nicht 

ausreicht, um die bestehenden Verbindlichkeiten zu decken. Die Überschuldung 

kann gemäß § 19 I InsO nur bei einer juristischen Person vorliegen.11  

2.3 Das Regelinsolvenzverfahren 

Ein Regelinsolvenzverfahren ist dann zu beantragen, wenn es sich beim 

„Schuldner“ um ein Unternehmen oder einen Selbstständigen handelt. Das 

Insolvenzverfahren beginnt, wenn neben dem erforderlichen Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens einer der oben genannten Eröffnungsgründe vorliegt.12 

Das Regelinsolvenzverfahren ist überwiegend ein sehr umfangreiches und 

langwieriges Verfahren. Für die Abwicklung des Verfahrens kann das Gericht die 

Unternehmensführung beauftragen. Dies wird als sogenannte Eigenverwaltung 

bezeichnet. In der Regel wird hierfür ein externer Insolvenzverwalter eingesetzt. 

Diesem obliegt nach seiner Bestellung die Verwaltungs- und Verfügungsgewalt 

über das gesamte Vermögen des Schuldners. Unter anderem hat er die Aufgabe 

die Insolvenzmasse zu ermitteln, fremde Güter auszusondern, Vermögenswerte 

durch Insolvenzanfechtung zur Masse zurückzuholen, die Masse zu verwerten und 

sie schließlich unter den Gläubigern aufzuteilen.13 

2.4 Die Privat- bzw. Verbraucherinsolvenz 

Der Ablauf des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist im neunten Teil der InsO 

geregelt. Ein Verbraucherinsolvenzverfahren ist immer dann in Betracht zu ziehen, 

wenn eine natürliche Person, zum Beispiel ein Arbeitnehmer, Rentner oder 

                                            
8 § 16 InsO. 
9 Vgl. § 17 InsO. 
10 Vgl. § 18 InsO. 
11 Vgl. § 19 InsO. 
12Vgl. BWLWissen.net: Insolvenzverfahren, gefunden am 20.02.2018 um 9:36, siehe Anlage 3. 
13Vgl. Bankenblatt: Der Insolvenzverwalter, gefunden am 10.01.2018 um 14:28, siehe Anlage 4. 
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Arbeitsloser den Antrag stellen will.14 Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes 

Verfahren, welches eine Restschuldbefreiung zum Ziel hat. Zur Tilgung seiner 

Schulden tritt hierbei der Schuldner gemäß § 287 II S. 1 InsO den pfändbaren Teil 

seines Einkommens ab. Dieses Verfahren dauert in der Regel sechs Jahre. Nach 

Ablauf dieser Zeit wird der Schuldner von seinen Restschulden befreit.15 Vor der 

Antragstellung wird ein Einigungsverfahren gemäß §§ 305, 305 a InsO 

durchgeführt. Der Schuldner hat hierbei nachzuweisen, dass eine ernsthafte 

Einigung mit den vorhandenen Gläubigern angestrebt wurde und dieser Versuch 

gescheitert ist. Der Versuch muss auf Grundlage eines außergerichtlichen 

Schuldenbereinigungsplans vollzogen, umfassend dokumentiert und durch eine 

geeignete Stelle bescheinigt werden.16 Nur wenn dieser nicht erfolgreich 

abgeschlossen werden kann, darf ein Privatinsolvenzantrag gestellt werden. Ein 

gerichtliches Verfahren ist demnach nicht zwingend notwendig.17  

2.5 Die Restschuldbefreiung 

Am Ende des Insolvenzverfahrens bestehen grundsätzlich die Forderungen der 

Gläubiger, die nicht durch die angesetzte Quote erfüllt worden sind, fort. Für 

natürliche Personen besteht die Möglichkeit eine Restschuldbefreiung zu 

beantragen. Die Restschuldbefreiung bedeutet nicht, dass die Schulden komplett 

auf null gesetzt werden. Die noch ausstehenden Forderungen bleiben bestehen, 

jedoch haben die Gläubiger keine Rechtsmittel, diese beizutreiben. Voraussetzung 

für eine Restschuldbefreiung ist das Durchlaufen einer Wohlverhaltensphase. 

Diese Phase dauert sechs Jahre und kann unter bestimmten Voraussetzungen auf 

drei Jahre verkürzt werden. 

In dieser Zeit hat der Schuldner den pfändbaren Anteil seines Einkommens18, aber 

auch Schenkungen und Erbschaften zur Hälfte an einen Treuhänder abzugeben.19 

Selbstständige müssen ihre Gläubiger in dem Maß bedienen, als ob sie in einem 

Arbeitsverhältnis stünden. Geht ein Schuldner nach Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens keiner Tätigkeit nach, hat dieser sich nachweislich um einen 

Arbeitsplatz zu bemühen. Nach Ablauf dieser Wohlverhaltensphase entscheidet 

ein Gericht darüber, ob eine Restschuldbefreiung ausgesprochen wird.20 

 

                                            
14 Vgl. § 304 I S.1 InsO. 
15 Vgl. BWLWissen.net: Insolvenzverfahren, gefunden am: 10.01.2018 um 09:42, siehe Anlage 5. 
16 Vgl. juraxx Anwälte: Insolvenzverfahren, gefunden am: 21.02.2018 um 13:13, siehe Anlage 8. 
17 Vgl. Juraforum: Insolvenzverfahren, gefunden am 11.01.2018, um 12:26, siehe Anlage 6. 
18 Vgl. 287 II InsO. 
19 Vgl. § 295 I InsO. 
20 Vgl. verivox: Restschuldbefreiung, gefunden am 20.01.208, um 09:59, siehe Anlage 10. 
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Hierdurch bietet das Verfahren dem Schuldner die Möglichkeit, sich nach einer 

gewissen Wohlverhaltensphase von den übrigen Forderungen zu befreien. 

Bestünde diese Möglichkeit nicht, wäre der Schuldner kaum in der Lage sich 

wirtschaftlich von seiner finanziellen Misere zu erholen. So gäbe es auch wenig 

Anlass für den Schuldner einer gesteigerten Erwerbstätigkeit nachzugehen.  

2.6 Die Insolvenzmasse 

„Das Insolvenzverfahren erfasst das gesamte Vermögen, das dem Schuldner zur 

Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens 

erlangt.“21 

Gemeint ist mit dem Begriff der Insolvenzmasse der Umfang der Gegenstände, 

der den Gläubigern haftungsrechtlich zugeschrieben wird.22 Beim Übergang des 

Vermögens des Schuldners in die Insolvenzmasse bleibt dieser Eigentümer oder 

auch Forderungsinhaber. Allein die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über 

das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen geht auf den Insolvenzverwalter 

über.23 Um dieser Masse zugeordnet werden zu können, sind fünf 

Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. Die Gegenstände oder subjektiven Rechte müssen dem 

Insolvenzschuldner gehören. Hierzu zählen grundsätzlich 

Herrschaftsrechte, also Rechte an Personen, Sachen, sonstigen 

Rechtsgütern und auch Forderungen.24 

2. Sie müssen dem Vermögen des Schuldners zuzurechnen sein, das heißt 

nicht allein zu den Persönlichkeitsrechten gehören. „Unter Vermögen wird 

im Zivilrecht die Gesamtheit, der einer Person zustehenden geldwerten 

Rechte verstanden.“25 

3. Die Gegenstände und Rechte dürfen nicht im Sinne des § 36 InsO 

unpfändbar, das heißt von der Zwangsvollstreckung ausgenommen sein.26 

Hierzu gehören zum Beispiel Gegenstände des Hausrats, deren Erlös 

unverhältnismäßig zum Wert stehen würde. Darüber hinaus bestimmt die 

§§ 850 ff ZPO welche Gegenstände gepfändet bzw. verwertet werden 

dürfen und in welchem Umfang eine Veräußerung zulässig ist.27 

                                            
21 § 35 I InsO. 
22 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 1.  
23 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 4. 
24 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 14- 16. 
25 Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 34. 
26 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 38. 
27 Vgl. § 36 InsO. 
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4. Der Insolvenzschuldner muss die Gegenstände oder Rechte vor der 

Beendigung des Insolvenzverfahrens erlangt haben.28 

5. Die Gegenstände dürfen nicht im Wege der Freigabe vom 

Insolvenzverwalter aus der Insolvenzmasse entlassen worden sein. 

Freigegeben werden meistens Gegenstände, deren Verwertung als wenig 

rentabel oder unmöglich erscheint.29 Durch die Freigabe werden 

Gegenstände oder Rechte unwiderruflich aus der Insolvenzmasse in das 

insolvenzfreie Vermögen des Schuldners überführt und unterliegen damit 

seiner Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis.30 

Beispiele für einzelne Gegenstände der Insolvenzmasse: 

 Immobilien, Grundstücke, Eigentumswohnungen, aber auch Erbbaurechte, 

Grundpfandrechte oder dingliche Wohnrechte.31 

 Bewegliche Sachanlagen wie technische Anlagen und Maschinen, 

Betriebs- und Geschäftsausstattung und Geschäftsunterlagen.32 

 Umlaufvermögen, also unverarbeitete Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe 

sowie unfertige Erzeugnisse und Waren.33 

 Forderungen, Darlehensrückzahlungsansprüche und Ansprüche aus 

Versicherungsverträgen, einschließlich der Kündigungs,- Rückkaufs- und 

Widerrufsrechte im Bereich der Schadens- und Personenversicherungen 

(Leben, Unfall, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit).34 

 Sonstige immaterielle Gegenstände wie Spielberechtigungen bei 

Sportvereinen oder Internet- Domains.35 

 Originäre Vermögenswerte wie beispielweise der Firmenwert36 und 

sonstige Vermögensgegenstände wie Steuererstattungen.37 

  

                                            
28 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 46. 
29 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 60. 
30 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 69. 
31 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 122- 129. 
32 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 131- 136. 
33 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 147. 
34 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 149, 153. 
35 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 120, 121. 
36 Vgl. Jachow, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 151 InsO, Rn. 9. 
37 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 162. 
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 Liquide Mittel wie Bargeld,38 pfändbares Arbeitseinkommen, Abfindungen 

und Sozialleistungen der SGB I-XII, sofern diese laufend im Sinne des § 54 

IV SGB I sind und nicht den Einschränkungen des § 54 III SGB I 

unterliegen.39 

 Sonstige Rechte, wie der Anspruch auf Schmerzensgeld und 

Schadensersatz.40 

2.7 Die Gläubigergleichbehandlung 

Die Funktion der Insolvenzmasse und der Begriff der Insolvenzgläubiger wird in  

§ 38 InsO erläutert. Hiernach dient die Insolvenzmasse zur Befriedigung der 

persönlichen Gläubiger, die zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung einen 

begründeten Vermögensanspruch gegen den Schuldner haben.41  

Die Insolvenzforderungen werden, unter dem Kriterium der Pfändbarkeit, aus der 

Insolvenzmasse erfüllt.42 Das bedeutet, dass alle Vermögenswerte, die nicht 

pfändungsgeschützt sind, dafür verwendet werden, die Gläubiger zu befriedigen.  

Die Gleichbehandlung aller Gläubiger ist das zentrale Merkmal des 

Insolvenzverfahrens und steht im Gegensatz zum „Reihenfolgenprinzip“ der ZPO.  

Bei der Zwangsvollstreckung außerhalb eines Insolvenzverfahrens entscheidet 

allein der Gläubiger mit seinem Antrag über Beginn, Art und Durchführung der 

Vollstreckung. Jeder Gläubiger kümmert sich selbst um die Beitreibung seiner 

offenen Ansprüche bzw. beauftragt damit einen Gerichtsvollzieher. Das 

Vollstreckungsorgan (Gerichtsvollzieher, Vollstreckungsgericht) prüft lediglich, ob 

die formellen Voraussetzungen (Titel, Klausel und Zustellung des Titels) erfüllt 

sind. Im Gegensatz zum Grundsatz der gleichmäßigen Befriedigung im 

Insolvenzverfahren gilt hier das Prioritätsprinzip43. Eine zeitlich vorrangige 

Pfändung hat absoluten Vorrang vor den Nachfolgenden. Auf andere Gläubiger 

oder den Schuldner wird dabei keine Rücksicht genommen. 

Für die Dauer des Insolvenzverfahrens sind Zwangsvollstreckungen einzelner 

Gläubiger in die Insolvenzmasse oder das sonstige Vermögen des Schuldners 

nicht zulässig.44 Auch nach der Beendigung des Insolvenzverfahrens bis zum 

Ende der Abtretungsfrist dürfen keine Einzelzwangsvollstreckungen erwirkt 

                                            
38 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 167. 
39 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 233- 235. 
40 Vgl. Lüdtke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35 InsO, Rn. 227. 
41 Vgl. § 38 InsO. 
42 Vgl. Lüdke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht,2015, § 38, Rn. 13. 
43 Vgl. § 804 III ZPO. 
44 Vgl. § 89 I InsO. 
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werden. Als Abtretungsfrist wird der Zeitraum bezeichnet, in dem der Gläubiger 

sein Einkommen, welches die Pfändungsgrenze übersteigt, an den 

Insolvenzverwalter abtreten muss. In der Regel beträgt die Abtretungsfrist sechs 

Jahre.45 Kein Gläubiger darf durch bestimmte Vereinbarungen oder Abtretungen 

bevorzugt werden.46 

Im Allgemeinen steht bei der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht mehr 

genug Kapital zur Verfügung, um alle offenen Forderungen zu decken. Die 

Insolvenzgläubiger erhalten nur noch einen Teil ihrer Forderung zurück. Um diesen 

Teil zu bestimmen, wird im Verfahren die Insolvenzquote gebildet. Diese Quote 

beschreibt den prozentualen Anteil der offenen Forderungen der Gläubiger, der 

durch die Insolvenzmasse gedeckt werden kann. Des Weiteren ist die 

Insolvenzquote davon abhängig, wie viel Vermögen nach der Deckung der 

gesamten Insolvenzkosten noch vorhanden ist und wie hoch die Forderungen sind. 

Sie gibt also den Prozentsatz an, den ein Insolvenzgläubiger von seiner Forderung 

noch erhält. In der Regel beträgt die Insolvenzquote zwischen zwei und fünf 

Prozent. Zu diesem Prozentsatz werden die ursprünglichen Forderungen der 

einzelnen Gläubiger gleichmäßig befriedigt.47 

Die Quotenbildung im Insolvenzverfahren bezieht alle Gläubiger mit ein und kommt 

allen in gleichem Maße zugute. Sie sorgt für eine ordnungsgemäße Abwicklung 

der Rechtsverhältnisse.48  

  

                                            
45 Vgl. § 287 II InsO. 
46 Vgl. § 294 InsO. 
47 Vgl. GS Lexikon: Insolvenzquote, gefunden am 21.02.2018 um 13:07, siehe Anlage 7. 
48 Vgl. Kampfenkel, Marc: Grundzüge des Insolvenzverfahrens, S. 2, Anlage 21. 
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3 Die Altersvorsorge 

3.1 Die gesetzliche Altersvorsorge 

Mit der Einführung des Systems der gesetzlichen Rentenversicherung am 22. Juni 

1889 durch das Invaliditäts- und Alterssicherungsgesetz wurde ein Meilenstein für 

die soziale Sicherung gelegt. Mit über 50 Millionen Versicherten ohne 

Rentenbezug und mehr als 20 Millionen Rentnern, ist die deutsche 

Rentenversicherung heute die wichtigste Säule der Alterssicherung in 

Deutschland.49 

Grundlage für die gesetzliche Altersvorsorge in Deutschland bildet das SGB VI mit 

den Regelungen über die gesetzliche Rentenversicherung. Grundsätzlich sind 

Arbeitnehmer verpflichtet, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu 

leisten. Der Beitragssatz, welcher auf das monatliche sozialversicherungspflichtige 

Entgelt angewandt wird, wird jährlich neu festgelegt. Derzeit liegt der Beitragssatz 

bei 18,6 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Entgeltes. Hiervon tragen 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Hälfte. Dies gilt jedoch nur bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze. Sie liegt seit 1. Januar 2018 in den alten 

Bundesländern bei 6.500 Euro pro Monat, in den neuen Bundesländern bei 5.800 

Euro pro Monat. Beiträge werden maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze 

erhoben. Einkommen oberhalb dieser Grenze werden für die Beitragsberechnung 

nicht berücksichtigt.  

Neben den pflichtversicherten Angestellten gibt es auch Selbstständige, die 

versicherungspflichtig sind. Dazu zählen zum Beispiel selbstständige Hebammen, 

Handwerker, Künstler oder auch freiberufliche Lehrer und Erzieher, die selbst 

keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Für diesen 

Personenkreis gilt im Jahr 2018 ebenfalls der Beitragssatz von 18,6 Prozent. 

Diesen Beitrag haben die Selbstständigen allein zu tragen. Sie können sich aber 

dazu entscheiden, einen pauschalen Beitrag zu entrichten. Dieser berechnet sich 

nach der geltenden Bezugsgröße. Die Bezugsgröße spiegelt das durchschnittliche 

beitragspflichtige Arbeitseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres auf 

Bundesebene wider. Im Jahr 2018 beträgt die Bezugsgröße 3.045 Euro pro Monat 

in den alten und 2.695 Euro pro Monat in den neuen Bundesländern. 

Nach § 5 SGB VI sind Personen versicherungsfrei, die im Versicherungsfall durch 

andere Versorgungsysteme abgesichert sind. Hierzu zählen beispielsweise 

                                            
49 Vgl. Deutsche Rentenversicherung: 125 Jahre gesetzliche Rentenversicherung, S. 3, Anlage 22. 
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Beamte, Richter und Soldaten. Diese Regelung gilt außerdem für Personen, die 

einer zeitlich begrenzten geringfügigen Beschäftigung nachgehen oder bereits die 

Regelaltersgrenze für den Bezug einer Altersrente erreicht haben. 

Beschäftigte und Selbstständige, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Mitglied 

einer berufsständischen Kammer sind, können sich auf Antrag von der 

gesetzlichen Versicherungspflicht befreien lassen, wenn sie über berufsständige, 

kirchenrechtliche oder beamtenrechtliche Versorgungseinrichtungen abgesichert 

sind. Auch Gewerbetreibende, die in eingetragener Handwerksrolle tätig sind, 

können nach 18 Jahren Pflichtversicherung einen Antrag auf Befreiung von der 

gesetzlichen Versicherungspflicht stellen.50  

Für Personen, die nicht bereits per Gesetz versicherungspflichtig sind, besteht die 

Möglichkeit sich freiwillig versichern zu lassen.51 

3.1.1 Die Finanzierung 

Die gesetzliche Rentenversicherung finanziert sich über das so genannte 

Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die Beiträge, welche monatlich von den 

versicherungspflichtigen Berufstätigen eingezahlt werden, zusammen mit einem 

Bundeszuschuss die Ansprüche der heutigen Rentner befriedigen. Die 

eingezahlten Beiträge werden also nicht angespart. Vielmehr sammeln die 

Beitragszahler Ansprüche in Form von Entgeltpunkten, welche im Verhältnis zur 

Höhe der eingezahlten Beiträge stehen. Diese Entgeltpunkte bilden wiederum die 

Grundlage für die Höhe der späteren Rente.52  

3.1.2 Der demografische Wandel 

Aufgrund des Umlageverfahrens, auf dem das Finanzierungssystem beruht, spielt 

die Bevölkerungsstruktur eine sehr wichtige Rolle. Je mehr Menschen in die 

Rentenkassen einzahlen, desto höher sind die Beträge, die an die Rentner 

ausgezahlt werden können. Abhängig ist die Bevölkerungsentwicklung zum 

großen Teil von drei Faktoren: 

1. Die Fertilitätsentwicklung, also die Entwicklung der Geburten. Sie wird 

durch die Anzahl der Geburten je Frau in entsprechendem Alter gemessen. 

In Deutschland werden im Durchschnitt 1,5 Kinder je Frau geboren. Zwar 

wird in den kommenden Jahren ein Anstieg der Geburtenzahlen erwartet, 

jedoch bedarf es für eine stabile Bevölkerungsstruktur einer 

                                            
50 Vgl. § 6 SGB VI. 
51 Vgl. § 7 SGB VI. 
52 Vgl. bpb: Umlageverfahren, gefunden am 22.02.2018, um 10:37, siehe Anlage 11. 
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durchschnittlichen Kinderanzahl von 2,1 Kindern je Frau.53 

2. Die Mortalitätsentwicklung, das heißt die sinkende Sterblichkeit und der 

damit einhergehende Wandel der Altersstruktur („Überalterung“) der 

Gesellschaft. Dieser Umstand ist vordergründig der besseren 

gesundheitlichen Versorgung aufgrund des kontinuierlichen medizinischen 

Fortschritts zu verdanken. Ende des 19. Jahrhunderts lag die 

Lebenserwartung eines Neugeborenen noch bei unter 40 Jahren. Heute 

werden Frauen im Durchschnitt knapp 83 Jahre alt, bei Männern liegt das 

zu erwartende Lebensalter bereits bei 78 Jahren.  

3. Die Migration, also die Ein- und Auswanderungszahlen. Im Jahr 2016 

lebten rund 18,6 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in 

Deutschland.54 Die Einwanderung von ausländischen Personen kann dem 

Rückgang der Bevölkerungszahl in gewissem Maße entgegenwirken, die 

Überalterung der Gesellschaft kann dadurch jedoch nicht umgekehrt 

werden.55  

Aufgrund dieser Umstände, verändert sich, je nach Ausprägung, die Struktur 

unserer Gesellschaft. Die gegenwärtig geringe Geburtenrate verbunden mit dem 

stetig ansteigenden Lebensalter hat zur Folge, dass es immer mehr Rentner gibt. 

Im Verhältnis dazu gibt es immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter. Das 

unter Kapitel 3.1.1 erläuterte Finanzierungssystem der deutschen 

Rentenversicherung wird auch „Generationenvertrag“ genannt. Diese Titulierung 

unterstreicht die hohe Bedeutung einer ausgewogenen Altersstruktur. Das daraus 

resultierende Problem der „Überalterung“ unserer Gesellschaft ist, dass immer 

weniger Erwerbsfähige immer mehr Renten finanzieren müssen.56 

3.1.3 Die Aussichten zur gesetzlichen Altersvorsorge 

Eine Faustregel besagt, dass Senioren ca. 80 Prozent des letzten Nettogehaltes 

benötigen, um sich und ihren Lebensstandard nach dem Eintritt in die Rente nicht 

massiv einschränken zu müssen. Bis 2030 soll die gesetzliche Rente auf 50 

Prozent des letzten Nettolohns geschrumpft sein. Dies bedeutet immense 

Einschränkungen für die zukünftigen Rentner.57 Zwar hat die Anzahl der 

                                            
53 Vgl. DESTATIS: Zusammengefasste Geburtenziffer nach Kalenderjahren, gefunden am 22.02.2018, um 
11:26, siehe Anlage 12. 
54 Vgl. DESTATIS: Bevölkerung mit Migrationshintergrund um 8,5 % gestiegen, gefunden am 22.02.2018, um 
11:31, siehe Anlage 13. 
55 Vgl. bpb: Die demografische Entwicklung in Deutschland, gefunden am 22.02.2018, um 11:51, siehe Anlage 
14. 
56 Vgl. einfachrente: Rentensystem, gefunden am 22.02.2018, um 11:20, siehe Anlage 8. 
57 Vgl. Der Tagesspiegel: Welche Optionen zur Altersvorsorge gibt es?, gefunden am 20.02.2018 um 10:06, 
siehe Anlage 15. 
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Beitragszahler in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen, jedoch gibt 

es im Verhältnis dazu auch immer mehr Rentenbezieher. Kamen in den 70er 

Jahren auf einen Rentner noch sechs Beitragszahler, sind heute bereits nur noch 

rund zwei Erwerbstätige für die Finanzierung eines Rentners zuständig. Diese 

Entwicklung wird sich auch in den nächsten Jahren weiter verstärken.58 Aufgrund 

dessen wird es in Zukunft noch wichtiger, neben der gesetzlichen Rente weitere 

Vorsorgemaßnahmen für das Alter zu ergreifen. 

3.2 Die private Altersvorsorge 

Das „Gegenstück“ zur gesetzlichen Rentenversicherung bildet die private 

Altersvorsorge. Hierfür gibt es keine gesetzlichen Regelungen oder Pflichten. 

Vielmehr bieten viele verschiedene Unternehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten 

der privaten Altersvorsorge an. Sie kann parallel zur gesetzlichen 

Rentenversicherung, für versicherungsfreie Personen, aber auch ausschließlich 

abgeschlossen werden. Als private Altersversorge wird das Anlegen von Kapital 

zum Zweck der Vorsorge bezeichnet. Das System basiert auf einem 

Kapitaldeckungsverfahren. Der Anleger erhält nach Ende der Laufzeit sein 

eingelegtes Kapital sowie die erwirtschafteten Zinsen als lebenslange Rente oder 

als Gesamtbetrag ausgezahlt.59 Es gibt auch verschiedene Modelle mit denen der 

Staat private Altersvorsorge fördert. Beispiele hierfür sind die Riesterrente, 

betriebliche Altersvorsorgen, die Rürup-Rente und Vermögenswirksame 

Leistungen. Die staatliche Förderung gestaltet sich mit finanziellen Zuschüssen 

und mit Extra-Steuerersparnissen.60 

Außerdem besteht die Möglichkeit, das Risiko „Alter“ rein privat abzusichern. 

Hierzu gibt es auf dem freien Kapitalmarkt ein großes Angebot. Darunter fallen 

Versicherungen in Form von privaten Renten- und Kapitallebensversicherungen 

sowie Bankprodukte wie Sparpläne, Einmalanlagen oder Bundesschatzbriefe, 

Börseninvestments in Form von Aktien und Fonds in vielen Variationen oder auch 

Immobilien.61 

Aufgrund der in Deutschland geltenden Vertragsfreiheit sind alle diese privaten 

Vorsorgevariationen unterschiedlich gestaltet. Durch die individuellen 

Möglichkeiten sind diese Formen der Altersvorsorge in den meisten Fällen deutlich 

attraktiver als die gesetzliche Rentenversicherung. Da die Ausgestaltung keiner 

                                            
58 Vgl. demografie-portal: Zunehmende Belastung der Beitragszahler in der gesetzlichen Rentenversicherung, 
gefunden am 22.02.2018, um 11:57, siehe Anlage 16. 
59 Vgl. Wirtschaft und Schule: Private Altersvorsorge, gefunden am 22.02.2018, um 12:01, siehe Anlage 17. 
60 Vgl. BMAS: Staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge, gefunden am 22.02.2018, um 12:04, siehe 
Anlage 18. 
61 Vgl. Stiftung Warentest, Private Altersvorsorge, 2012, S. 116 – 119. 
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gesetzlichen Regelung unterliegt, zählen diese Produkte im Falle einer Insolvenz 

oder Zwangsvollstreckung grundsätzlich in das pfändbare Vermögen des 

Schuldners.62  

                                            
62 Vgl. § 35 I InsO. 
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4 Der Pfändungsschutz 

4.1 Der Pfändungsschutz der gesetzlichen Renten 

Bei abhängig Beschäftigten regelt § 54 SGB I den Schutz deren gesetzlichen 

Alters-, Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenrenten. Für Pflichtmitglieder der 

berufsständischen Versorgungswerke gelten die Pfändungsbeschränkungen des 

§ 54 SGB I entsprechend.63 Demnach dürfen Rentenzahlungen dieser 

Vorsorgeeinrichtungen wie Arbeitseinkommen unter Beachtung der §§ 850 ff ZPO 

gepfändet werden. Laufende Leistungen, die aufgrund von Verträgen gewährt 

werden wie zum Beispiel bei der privaten Altersvorsorge, dürfen ebenfalls wie 

Arbeitseinkommen gepfändet werden. 

„Arbeitseinkommen, das in Geld zahlbar ist, kann nur nach Maßgabe der §§ 850 a 

bis 850 i ZPO gepfändet werden.“64 Der Begriff des Arbeitseinkommens ist in 

diesem Zusammenhang sehr weit auszulegen. Darunter sind nicht nur die 

Entlohnung eines Arbeitnehmers, welche er aufgrund seiner erbrachten 

Leistungen im Zusammenhang mit seiner vertraglich vereinbarten, 

weisungsgebundenen Tätigkeit erhält zu verstehen, sondern auch Vergütungen 

für Dienstleistungen aller Art, welche die Existenzgrundlage des Schuldners 

bilden.65 Arbeitseinkommen im Sinne des § 850 ZPO sind ebenso Abfindungen 

nach den §§ 9, 19 KSchG, Bezüge von Beamten, Soldaten und Richtern, 

Ruhegelder oder sonstige fortlaufend gewährte Einkünfte.66 Ansprüche aus 

Lebensversicherungen und private Rentenversicherungen sowie sämtliche 

Ansprüche aus Bank- und Fondsparplänen, die zum Zwecke der privaten 

Altersvorsorge betrieben werden, sind in der Leistungsphase ebenfalls nur wie 

Arbeitseinkommen pfändbar, wenn diese Verträge zur Versorgung des 

Versicherungsnehmers oder seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen 

eingegangen sind.67  

                                            
63 Vgl. Becker, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2016, § 851 c, Rn.1. 
64 § 850 I ZPO. 
65 Vgl. Becker, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2016, § 850, Rn. 2. 
66 Vgl. § 850 II, III ZPO. 
67 Vgl. § 850 III ZPO. 
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4.2 Der Sinn und Zweck des Pfändungsschutzes  

Der Pfändungsschutz der gesetzlichen Renten dient zur Sicherung des 

Existenzminimums des Schuldners und soll die Sozialkosten der Gemeinschaft so 

gering wie möglich halten. Bis zur Einführung des Gesetzes zum Pfändungsschutz 

der Altersvorsorge und zur Anpassung des Rechts der Insolvenzanfechtung gab 

es darüber hinaus keine Regelung. Altersvorsorge in Gestalt einer privaten 

Lebens- oder Rentenversicherung war im Insolvenzfall schrankenlos dem 

Gläubigerzugriff ausgesetzt. Vermögenswerte, die ein Selbstständiger für seine 

Vorsorge im Alter angelegt hatte, unterlagen keinem gesetzlichen Schutz und 

wurden somit wie alle anderen ungeschützten Vermögenswerte zur 

Insolvenzmasse gerechnet. Eine Konsequenz daraus war, dass diese Personen 

im Alter oft auf Transferleistungen der Staatskassen angewiesen waren.68 

Dieses Problem erkannte der Gesetzgeber und verabschiedete mit Wirkung vom 

31. März 2007 einen speziellen Altersvorsorgeschutz für die private 

Altersvorsorge, um die angesparten Vermögenswerte Selbstständiger für ihre 

Altersvorsorge vor dem unbeschränkten Vollstreckungszugriff zu schützen. 

Ein Ziel der Erweiterung war, das Vorsorgevermögen von Personen, die am Ende 

ihrer Verdienstfähigkeit keine oder keine ausreichende Rente aus der gesetzlichen 

Rentenkasse zu erwarten haben, unter gesetzlichen Schutz zu stellen. Betroffen 

hiervon waren überwiegend Selbstständige und Freiberufler, da sie oftmals nicht 

über die gesetzliche Rentenversicherung abgesichert sind, sondern im Regelfall 

auf Altersvorsorgeprodukte des freien Finanzmarktes zurückgreifen. Diese 

Produkte dienen wie auch die gesetzliche Rentenversicherung dem Erhalt der 

existenzsichernden Einkünfte im Alter. Das Vollstreckungsrecht, welches sich an 

den sozialen Prinzipien unseres Staates orientiert, sollte unter Beachtung von 

Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 20 GG dem Schuldner zumindest so viel 

belassen, wie er zum Leben braucht.69 

Die Ungleichheit gegenüber Arbeitnehmern, deren gesetzliche Rente 

pfändungsgeschützt ist und der ebenfalls pfändungsgeschützten Altersvorsorge 

von Mitgliedern berufsständischer Versorgungwerke wie Anwälten und Ärzten, 

sollte durch die Anpassung weitgehend beseitigt werden. Für Selbstständige, die 

keiner berufsständischen Versorgungseinrichtung angehören, aber auch für alle 

anderen, die zusätzlich privat für das Alter vorsorgen, besteht nun die Möglichkeit, 

                                            
68 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 7, I, siehe Anlage 23. 
69 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 7 I Nr.1, siehe Anlage 23. 
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Pfändungsschutz für ihr angespartes Vermögen nach §§ 851 c ZPO zu erlangen. 

Außerdem sollte ein Anreiz für die private Altersvorsorge geschaffen werden. Denn 

die private Altersvorsorge dient nicht nur Selbstständigen als Existenzgrundlage 

im Alter, sondern wird auch für Rentenbezieher aus öffentlichen Kassen immer 

wichtiger. Durch den in Kapitel 3.1.2 beschriebenen demografischen Wandel und 

die damit einhergehende Überalterung unserer Bevölkerungsstruktur, wird für die 

Zukunft prognostiziert, dass die gesetzlichen Renten nicht mehr in vollem Umfang 

zur Deckung der Bedürfnisse im Alter ausreichen werden. Dies machte die 

Bundesregierung Anfang der 2000er Jahre mit der Einführung staatlich geförderter 

Altersvorsorgeprogramme deutlich. Die Altersvorsorge soll auf drei Säulen 

ausgestaltet werden. Zu diesem Modell zählen, neben der gesetzlichen 

Rentenversicherung, eine staatlich geförderte Vorsorge in Form einer Riester- 

oder Rürup-Rente und eine zusätzliche betriebliche oder private Altersvorsorge. 

Um die zusätzliche Absicherung attraktiver zu gestalten, sollte diese auch vor 

einem Pfändungszugriff geschützt werden können.70 

Ein weiterer Grund für den Schutz von angesammeltem Vermögen war die 

Entlastung der öffentlichen Kassen. Von Krisen betroffene Selbstständige sollen 

zukünftig nicht durch „extensive Anwendung der Vollstreckungsgewalt“71 später 

von öffentlicher Fürsorge abhängig sein. Der Pfändungsschutz soll den Eintritt der 

Sozialhilfebedürftigkeit infolge von Zwangsvollstreckung verhindern und dadurch 

den Staat dauerhaft von Sozialkosten entlasten.72 

4.3 Der Pfändungsschutz der privaten Altersvorsorge 

Mit der Einführung des Gesetzes zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge am  

31. März 2007 sollten insbesondere Selbstständige davor bewahrt werden, im 

Falle einer Insolvenz oder einer Zwangsvollstreckung in ihr Vermögen, die 

gesamte Altersvorsorge zu verlieren. 

Die Regelungen des § 851 c ZPO und § 167 VVG bieten dem Schuldner die 

Möglichkeit eine angemessene Altersvorsorge anzusparen bzw. vorhandenes 

Vermögen in eine pfändungsgeschützte Altersvorsorge umzuwandeln. Ein 

Rechtsanspruch auf Umwandlung einer bestehenden Versicherung in eine nach 

851 c ZPO geschützte Versicherung besteht nach § 167 VVG. Eine Umwandlung 

ist jedoch nur zu realisieren, sofern diese nicht in Rechte von Dritten eingreift. Das 

bedeutet, dass die Ansprüche auf das Guthaben weder gepfändet noch abgetreten 

                                            
70 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 7, I Nr. 1, siehe Anlage 23. 
71 Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 7, I Nr. 1, siehe Anlage 23. 
72 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 7, I Nr. 1, siehe Anlage 23. 
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worden sein dürfen.73 

Nach § 851 c II ZPO kann der Schuldner in der Ansparphase jährlich einen 

bestimmten unpfändbaren Betrag ansammeln. Die Ausgestaltung eines 

pfändungsgeschützten Versicherungsvertrages für die Vorsorge im Alter oder bei 

Berufsunfähigkeit richtet sich nach § 851 c I ZPO. Ist ein Versicherungsvertrag 

nicht nach den folgenden Bedingungen ausgestaltet, können Gläubiger, im Falle 

einer Insolvenzeröffnung oder einer Zwangsvollstreckung, schrankenlos auf das 

angesammelte Kapital zugreifen, sobald dem Schuldner ein Auszahlungsanspruch 

zusteht. 

 Es muss eine lebenslange, jedoch nicht vor Vollendung des  

60. Lebensjahres oder vor Eintritt einer Berufsunfähigkeit beginnende, 

regelmäßige Auszahlung gewährt werden. Zeitlich begrenzte Renten sind 

regelmäßig nicht geschützt.74 

 Eine freie Verfügbarkeit des Schuldners über das angesammelte Guthaben 

darf nicht möglich sein. Das bedeutet, dass eine Abtretung, Verpfändung 

oder Kündigung vertraglich zwingend ausgeschlossen sein muss. 

 Kein Dritter darf über die Ansprüche verfügen dürfen und abgesehen von 

Hinterbliebenen darf auch niemand anderes als Begünstigter eingesetzt 

werden. Als Hinterbliebene sind in diesem Zusammenhang Ehegatten, 

Lebenspartner, Kinder und Pflegekinder des Schuldners zu sehen.75 Wird 

als Bezugsberechtigter jedoch ein Lebensgefährte eingesetzt, entfällt der 

Pfändungsschutz.  

 Eine Auszahlung des Gesamtkapitals darf, außer im Todesfall, nicht 

vereinbart werden. Wird ein Kapitalwahlrecht vereinbart, besteht für 

Ansprüche ebenfalls kein Pfändungsschutz.76 

Die genannten Voraussetzungen müssen grundsätzlich im Zeitpunkt der 

Zwangsvollstreckung oder Insolvenzeröffnung vorliegen.77 

  

                                            
73 Vgl. Becker, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2016, § 851 c, Rn. 2b. 
74 Vgl. Becker, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2016, § 851 c, Rn. 2. 
75 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/3844, S. 10, siehe Anlage 24.  
76 Vgl. Becker, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2016, § 851 c, Rn. 2. 
77 Vgl. Becker, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 2016, § 851 c, Rn. 2 a. 
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Folgende Beträge sind unter Berücksichtigung der Entwicklung auf dem 

Kapitalmarkt, des Sterblichkeitsrisikos und der Höhe der Pfändungsfreigrenze, 

gestaffelt nach dem Lebensalter des Schuldners, geschützt: 

Lebensalter 
Jährlicher 

Ansparbetrag 
Summe 

18. bis zum vollendeten 

29. Lebensjahr 
2.000 Euro 24.000 Euro 

30. bis zum vollendeten 

39. Lebensjahr 
4.000 Euro 40.000 Euro 

40. bis zum vollendeten 

47. Lebensjahr 
4.500 Euro 36.000 Euro 

48. bis zum vollendeten 

53. Lebensjahr 
6.000 Euro 36.000 Euro 

54. bis zum vollendeten 

59. Lebensjahr 8.000 Euro 48.000 Euro 

60. bis zum vollendeten 

67. Lebensjahr 
9.000 Euro 72.000 Euro 

Liegen mehrere pfändungsgeschützte Alterssicherungen vor, können diese auf 

Antrag zusammengerechnet werden. Der Pfändungsschutz besteht für eine 

Gesamtsumme von 256.000 Euro. Übersteigt das angesparte Kapital den 

pfändungsgeschützten Höchstbetrag sind drei Zehntel des Überschusses 

unpfändbar.78  

                                            
78 Vgl. §851 c II ZPO. 



21 
 

5 Die Problematik der Regelung 

5.1 Gerichtliche Auffassungen der Regelung 

Der Gesetzgeber hat durch § 167 VVG und § 851 c InsO die Möglichkeit 

geschaffen, bestehende Versicherungsverträge in pfändungsgeschützte Verträge 

umzuwandeln oder auch frei verfügbares Kapital in einem pfändungsgeschützten 

Vertrag für die Absicherung im Alter anzulegen. Diese Normen bieten allerdings 

einen großen Spielraum der Auslegung. Im Folgenden wird die Problematik, ob 

eine Altersvorsorge dem Pfändungsschutz unterliegt, anhand unterschiedlicher 

Urteile verdeutlicht. 

Ein Problem, mit dem sich viele Gerichte befassen, ist der Zeitraum, in dem eine 

Umwandlung eines Versicherungsvertrages durch den § 167 VVG in einen 

pfändungsgeschützten Vertrag nach § 851 c ZPO möglich ist. Fraglich ist, ob eine 

Umwandlung in einer schon bestehenden Krise, das heißt schon zu einem 

Zeitpunkt, in dem die Zahlungsunfähigkeit droht oder bereits eingetreten ist, 

durchführbar ist. 

Ein weiteres Problem besteht in der Unklarheit, ab welchem Zeitpunkt diese 

Umwandlung wirksam ist. Besteht der Pfändungsschutz bereits mit der Abgabe 

der Umwandlungserklärung, mit der Annahme der Erklärung durch die 

Versicherungsgesellschaft, mit dem Ablauf der im VVG geregelten 

Versicherungsperiode, oder ist dies aufgrund der in Deutschland herrschenden 

Vertragsfreiheit möglicherweise gar nicht festzulegen und kann individuell 

entschieden werden? 

Des Weiteren wird diskutiert, ob die Umwandlung im späteren Insolvenzverfahren 

eine Rechtshandlung darstellt, die nach den Regelungen der Insolvenzordnung 

angefochten werden kann. Zum einen, ob der Insolvenzschuldner eine 

Vermögensverschiebung vornimmt, wodurch die Gläubiger benachteiligt werden. 

Zum anderen, ob die Umwandlung dann gegenüber der Versicherungsgesellschaft 

angefochten werden kann. 

Werden Vermögenswerte vorsätzlich vor einer Insolvenzeröffnung aus dem Besitz 

des (zukünftigen) Insolvenzschuldners entfernt, kann diese Rechtshandlung als 

strafbare Handlung zu sehen sein. Die Umwandlung könnte gegebenenfalls als 

„Beiseiteschaffen von Vermögenswerten“ i.S.d. § 283 I Nr. 1 StGB ausgelegt 

werden.79 Demzufolge könnte die Umwandlung eine strafrechtliche Sanktionierung 

                                            
79 Vgl. § 283 I Nr. 1 StGB. 
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nach sich ziehen. 

5.2 Der Zeitpunkt der Wirksamkeit der Umwandlung 

Das Recht auf eine Umwandlung besteht nach § 167 VVG ausdrücklich zu 

„jederzeit“. Weil mit dieser Festlegung eine Umwandlung in einer Krise nicht 

ausgeschlossen ist, kann der Schuldner das Umwandlungsverlangen auch noch 

kurz vor der Insolvenzeröffnung oder Zwangsvollstreckung äußern. Ein Problem 

hinsichtlich des Zeitpunktes tritt dann jedoch im Zusammenhang mit der 

Wirksamkeit dieser Umwandlungserklärung auf.80  

Teilweise wird die Meinung vertreten, dass der Pfändungsschutz erst und 

frühestens mit Beginn der auf den Zugang des Umwandlungsverlangens 

folgenden Versicherungsperiode einsetzt. Überwiegend wird angenommen, dass 

der Pfändungsschutz nach § 851 c ZPO bereits mit dem Zugang des 

Umwandlungsverlangens bei der Versicherung eintritt. So entschied der BGH mit 

Beschluss vom 25. November 2010, dass der Zeitpunkt maßgeblich ist, ab dem 

der Altersvorsorgecharakter des Vertrages unwiderruflich gesichert ist. Die 

Voraussetzungen des § 851 c I ZPO müssen zum Zeitpunkt der 

Zwangsvollstreckung oder Insolvenzeröffnung kumulativ vorliegen. Sollte eine 

vertragliche Vereinbarung das Vorliegen der Voraussetzungen erst auf einen 

späteren Zeitpunkt datieren, ist der Pfändungsschutz ab diesem Zeitpunkt 

gegeben.81 Mit seinem Urteil vom 22. Juli. 2015 verdeutlichte der BGH noch 

einmal, dass § 167 VVG den von § 851 c ZPO gewährten Pfändungsschutz nicht 

erweitere, da diese Norm keinen Zeitpunkt des Pfändungsschutzes vorgibt. Er 

verschaffe ausschließlich einen materiell rechtlichen Anspruch auf eine 

Umwandlung.82 Es ist allein entscheidend, ob die Voraussetzungen des § 851 c 

ZPO zum Zeitpunkt der Pfändung bereits erfüllt sind, die Umwandlung also 

tatsächlich erfolgt ist.83 „Der Versicherungsnehmer kann eine Umwandlung nach 

der gesetzlichen Regelung ausdrücklich nur für den Schluss der laufenden 

Versicherungsperiode verlangen.“84 

Das OLG Naumburg ließ diesen Punkt in seinem Urteil vom 8. Dezember 2010 

offen und erklärte, dass es aufgrund der in Deutschland geltenden Vertragsfreiheit 

der Versicherung offen stünde, die Umwandlung des Versicherungsverhältnisses 

                                            
80 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 8, siehe Anlage 25. 
81 Vgl. BGH, Beschluss vom 25. November 2010 – VII ZB 5/08 -, Rn. 30, 31. 
82 Vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli. 2015 – IV ZR 223/15 -, Rn. 15. 
83 Vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli. 2015 – IV ZR 223/15 -, Rn. 17. 
84 BGH Urteil vom 22. Juli 2015 – IV ZR 223/15 -, Rn. 18. 
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bereits vor Ablauf der eingeräumten Frist nach § 167 VVG zu bewirken.85  

Mit dem Urteil vom 15. Dezember 2011 entschied das OLG Stuttgart, dass die 

Rechtswirkung eines vorgenommenen Rechtsgeschäftes, in diesem Fall die 

Umwandlung des Versicherungsvertrages, sei es in Form eines 

Gestaltungsrechtes oder eines Änderungsvertrages, Kraft Gesetz zum Ende der 

Versicherungsperiode eintritt und diese Rechtswirkung auch nicht durch die 

Insolvenzeröffnung verhindert wird.86 Sofern der Eintritt der Umwandlung aufgrund 

der Vertragslage bereits feststeht, stellt ein späterer Wirkungseintritt der 

Umwandlung hierbei kein Hindernis dar.87 Somit wird hier die Wirksamkeit des 

Pfändungsschutzes mit Abgabe der Umwandlungserklärung angenommen, auch 

wenn der Beginn der nächsten Versicherungsperiode zeitlich gesehen erst nach 

der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens liegt. 

5.3 Die Umwandlung in der Krise 

Grundsätzlich sind alle Rechtsgeschäfte, die der Schuldner vor der 

Insolvenzeröffnung veranlasst und, welche die Gläubiger (unmittelbar) 

benachteiligen, anfechtbar.88 Konkretisiert werden diese anfechtbaren 

Rechtshandlungen in den §§ 129 ff InsO. Die Aufgabe einer Anfechtung während 

eines Insolvenzverfahrens ist ungerechtfertigt gewertete 

Vermögensverschiebungen mit der Folge einer Benachteiligung der 

Gläubigergesamtheit, die insbesondere vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

veranlasst wurden, rückabzuwickeln. Hiermit soll eine Ungleichbehandlung der 

Gläubiger bereits eine gewisse Zeit vor Eröffnung des Verfahrens unterbunden 

werden.89  

Liegt zum Zeitpunkt der Umwandlung bereits eine Zahlungsunfähigkeit vor, ist 

fraglich ob diese Vermögensverschiebung nach §§ 129 ff InsO anfechtbar ist.90  

Unzweifelhaft ist eine Lebensversicherung, welche die Voraussetzungen des  

§ 851 c I ZPO nicht erfüllt, pfändbar. Das bedeutet, dass der Rückkaufswert dieser 

ungeschützten Versicherung, so wie bei allen anderen Vermögenswerten auch zur 

Insolvenzmasse gerechnet wird, aus welcher in Folge des Verfahrens alle 

Gläubiger gleichmäßig befriedigt werden. 

                                            
85 Vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -, Rn.28, 29. 
86 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11 -, Rn. 34. 
87 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11 -, Rn. 36. 
88 Vgl. § 129 InsO. 
89 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 12/2443, S. 156, siehe Anlage 26. 
90 Vgl. Henning: Anfechtbarkeit der Bildung einer nach § 851 c ZPO geschützten Altersvorsorge, VIA, 2009, 17, 
S 17. 
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Wird diese Lebensversicherung in einen pfändungsgeschützten Vertrag 

umgewandelt, dann wird aus dem Vermögen, welches nach § 35 InsO zuerst als 

Teil der Masse anzusehen gewesen wäre,91 ein nach § 36 I S. 2 InsO unpfändbarer 

und damit geschützter Gegenstand. Auf den ersten Blick bedeutet dies eindeutig 

eine Benachteiligung der Gläubiger, da hierdurch die Aktivmasse verkürzt wird. 

5.4 Die Anfechtungsrechtliche Prüfung 

Die Anfechtung einer Umwandlungserklärung kann nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen werden. Wie unter Kapitel 5.3 bereits erläutert, ist das Ziel einer 

Anfechtung nach §§ 129 ff i.V.m. 143 InsO Vermögen, welches durch eine 

Rechtshandlung des Schuldners aus dem pfändbaren Vermögen entfernt und dem 

unpfändbaren Vermögen zugeführt bzw. ganz aus dem Vermögen wegegeben 

wurde, zurückholen zu können.92  

Ob es möglich ist, eine Vermögensumwandlung anzufechten, kann hier nicht 

eindeutig geklärt werden. Die Möglichkeit einer Insolvenzanfechtung dieser 

Umwandlungserklärung widerspricht einerseits dem Grundgedanken des 

Gesetzgebers die Altersvorsorge zur Sicherung der Existenz im Alter schützen zu 

wollen. Andererseits ist der Gesetzesbegründung das Ziel, eine insolvenzrechtlich 

privilegierte Altersvorsorge zu schaffen, nicht zu entnehmen. Zudem sind 

regelmäßig zivilrechtlich legitime Rechtshandlungen, welche der Schuldner tätigt, 

im Insolvenzverfahren anfechtbar. Sollte vorgesehen gewesen sein, Anfechtungen 

in den Fällen des § 167 VVG auszuschließen, hätte man dies in einer konkreten 

Norm ausdrücklich klarstellen sollen.93 

5.4.1 Die Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung 

Voraussetzungen für eine Insolvenzanfechtung nach §§ 129 ff InsO sind eine 

Rechtshandlung vor der Eröffnung des Verfahrens (§§129,140 InsO), eine 

Gläubigerbenachteiligung (§129 InsO) sowie ein Anfechtungsgrund (§§130 – 137 

InsO). Zudem dürfen keine Ausschlussgründe (§142 InsO) vorliegen.94 

5.4.2 Die Definition der Rechtshandlung 

Der Begriff der Rechtshandlung ist in diesem Zusammenhang nach 

Rechtsprechung des BGH „im weitesten Sinne“95 auszulegen. Er umfasst jedes 

selbstbestimmte Verhalten, das eine rechtliche Wirkung auslöst und welches dann 

                                            
91 Vgl. Lüdke, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 35, Rn. 210. 
92 Vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -. Rn. 36. 
93 Vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -, Rn. 31. 
94 Vgl. Jakoby, Insolvenzanfechtung, S.5, siehe Anlage 27. 
95 Vgl. Schäfer, Insolvenzanfechtung, S. 18, Rn. 38 
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das Vermögen des Schuldners zum Nachteil der Insolvenzgläubiger verändern 

kann.96 In diesem Fall stellt die Rechtshandlung das Ausüben des 

Umwandlungsrechts nach § 167 VVG dar.97  

5.4.3 Die Gläubigerbenachteiligung 

„Die für alle Anfechtungstatbestände erforderliche Gläubigerbenachteiligung liegt 

nach ständiger Rechtsprechung des BGH vor, wenn die Rechtshandlung entweder 

die Schuldenmasse vermehrt oder die Aktivmasse verkürzt (…).“98 Das 

Vorenthalten des angesammelten Kapitals der Versicherung des Schuldners 

durch die Umwandlung, verändert die Insolvenzmasse zum Nachteil für die 

Gläubiger und ist als Benachteiligung zu sehen.99 

5.4.4 Die Anfechtungsgründe 

Voraussetzung für eine Anfechtung gemäß §§ 130, 131 InsO ist eine 

Rechtshandlung, die in den letzten drei Monaten vor dem Insolvenzantrag, oder 

nachdem der Insolvenzantrag gestellt wurde vorgenommen wird. Ist der 

Insolvenzschuldner zum Zeitpunkt der Rechtshandlung bereits zahlungsunfähig, 

dient sie zur Befriedigung eines Insolvenzgläubigers. Wusste dieser Gläubiger von 

der Zahlungsunfähigkeit, kann diese Rechtshandlung angefochten werden. Als 

Anfechtungsgegner kommt in diesen Fällen nur ein begünstigter 

Insolvenzgläubiger in Betracht.100 Infolge der Umwandlung von Vermögen des 

Schuldners, kommt das nun geschützte Vermögen jedoch keinem 

Insolvenzgläubiger zugute. Es bleibt dem Insolvenzschuldner erhalten und dient 

ihm später zur Sicherung seiner Existenz. Eine Anfechtung nach den §§ 130 I oder 

131 InsO kommt in diesem Fall demnach nicht in Betracht. Sie scheitert an dem 

Tatbestandsmerkmal des begünstigten Insolvenzgläubigers.101 

Ferner könnten die Anfechtungstatbestände nach §§ 132, 133 einschlägig sein. 

Hierzu müsste das Rechtsgeschäft die Insolvenzgläubiger in den letzten drei 

Monaten vor Insolvenzeröffnung unmittelbar102 oder „(…) in den letzten zehn 

Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem 

Antrag (…)“103 vorsätzlich benachteiligen. 

 

                                            
96 Vgl. Rogge/ Leptien, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 129, Rn. 3. 
97 Vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -, Rn. 33. 
98 Rogge/ Leptien, Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht, 2015, § 129, Rn 37. 
99 Vgl. BGH, Urteil vom 21. Januar 2012 – IX ZR 99/11 -, Rn. 7. 
100 Vgl. Anwalt-KG: Insolvenzanfechtung - Das sollten Sie wissen, gefunden am 15.02.2018 um 09:00, siehe 
Anlage 20. 
101 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11 -, Rn. 49. 
102 Vgl. § 132 I Nr. 1 InsO. 
103 § 133 I S. 1 InsO. 
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Das Vorenthalten des Vermögens, welches mit der Umwandlung einhergeht, ist 

eine Rechtshandlung, die darauf abzielt, möglichen zukünftigen Gläubigern den 

Zugriff auf das angesparte Kapital zu verwehren. Es ist damit zu unterstellen, dass 

die (zukünftigen) Gläubiger vorsätzlich, aber zumindest unmittelbar benachteiligt 

werden. 

Eine weitere Voraussetzung der §§ 132, 133 InsO ist, dass der Schuldner zum 

Zeitpunkt der Rechtshandlung bereits zahlungsunfähig zu werden droht oder 

Zahlungsunfähigkeit bereits eingetreten war und der „andere Teil“ Kenntnis davon 

hatte.104  

Über das Vorliegen der genannten Voraussetzungen der verschiedenen 

Anfechtungsnormen wird bisweilen kontrovers entschieden. 

5.4.5 Die Rechtsprechung 

Das OLG Naumburg entschied mit einem Urteil vom 8. Dezember 2010, in dem 

der Beklagte der Insolvenzschuldner war, „dass (…) kein anderes Rechtssubjekt 

als Anfechtungsgegner, also als „anderer Teil“ im Sinne des § 133 I InsO“105 

vorhanden sein muss.  

Seiner Meinung nach kommt die Versicherung als Anfechtungsgegner nicht in 

Betracht, da ihr nichts zugeflossen ist. Der Übergang des 

Versicherungsvermögens vom pfändbaren in das unpfändbare Vermögen des 

Schuldners ist für die Benachteiligung der Insolvenzgläubiger ausreichend. 

Deshalb bedarf es hier nicht eines externen „anderen Teil[s]“. Der Schuldner sei 

Abgebender und Begünstigter in einer Person.106 Die daraus resultierende 

Rechtsfolge der Anfechtung ist gemäß § 143 I InsO, die Pfändung des 

Rückkaufswertes der Versicherung. Somit ist dieser Teil der Insolvenzmasse.107  

Anders bewertete dies das OLG Stuttgart in seinem Urteil vom 15. Dezember 

2011, in dem die Anfechtung gegen die Versicherung gerichtet war. Das Gericht 

war zwar ebenfalls der Meinung, dass eine Anfechtung nach §§ 132 I, 133 I InsO 

greifen könnte, da durch die Umwandlung den Gläubigern der Rückkaufswert der 

Versicherung vorenthalten wird. Jedoch fehle der Tatbestand der 

Vermögenszuwendung für eine andere Person. Außerdem setze seiner Meinung 

nach „§ 143 I InsO voraus, dass ein Vermögensgegenstand aus dem Vermögen 

                                            
104 Vgl. § 132 I InsO. 
105 OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -, Rn. 38. 
106 Vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -, Rn. 38 
107 Vgl. OLG Naumburg, Urteil vom 8. Dezember 2010 – 5 U 96/10 -, Rn. 39. 
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des Schuldners veräußert, weggegeben oder aufgegeben worden ist.“108 Mit 

diesem Urteil schloss sich das OLG Stuttgart dem Beschluss des BGH vom  

13. Oktober 2011 an. Jedoch handelte es sich bei dem Beschluss des BGH, wie 

auch bei dem Urteil des OLG Naumburg um eine Klage gegen den 

Insolvenzschuldner. Der BGH stützte seinen Beschluss darauf, dass der 

Schuldner „nicht tauglicher Gegner eines Insolvenzanfechtungsanspruchs“109 sein 

kann.110 

Weiter führte das OLG Stuttgart aus, dass „der zurückzugewährende Gegenstand“ 

der erlangte Pfändungsschutz wäre, der wiederum keinen Vermögensabfluss aus 

dem Vermögen des Insolvenzschuldners beinhalte.“111 Das OLG Stuttgart schloss 

daraus, dass der Pfändungsschutz nicht durch insolvenzrechtliche Anfechtung 

beseitigt werden kann.112  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nicht eindeutig festzustellen ist, ob eine 

Anfechtung gegen die Umwandlungserklärung vor Gericht bestand hat. 

Höchstrichterlich entschieden ist bislang, dass der Insolvenzschuldner kein 

tauglicher Anfechtungsgegner ist. 

Ob eine Anfechtung gegen die Versicherungsgesellschaft möglich ist, wird 

ebenfalls unterschiedlich entschieden. Das LG Bonn schloss sich dem OLG 

Stuttgart an, da die Versicherung nach seiner Rechtsaufassung durch die 

Umwandlung keine anfechtungsrechtliche relevante Rechtsposition erhält, könne 

diese nicht Anfechtungsgegner sein. Es fehle an dem Tatbestand der 

Verschiebung von Schuldnervermögen an einen Dritten.113 Auch das LG Köln 

entschied dahingehend. Mit Urteil vom 2. November 2012 wies es die Klage eines 

Insolvenzverwalters gegen ein Versicherungsunternehmen zurück. Das 

Anfechtungsrecht nach § 133 I InsO habe zum Ziel, Rechtshandlungen, welche 

einzelne Gläubiger bevorzugen, im Nachhinein rückgängig machen zu können. 

Eine Bevorzugung einzelner Gläubiger läge hier jedoch nicht vor, da der 

Verwertungsausschluss der Versicherung allein dem Insolvenzschuldner 

zugutekommt.114 

Anders entschied hierzu das AG Köln. Mit Urteil vom 31. Mai 2012 beschloss dies, 

dass eine Anfechtung zwar oft als Widerspruch gegen gesetzgeberische Intension 

                                            
108 OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11 -, Rn. 51. 
109 BGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 – IX ZR 80/11 -, Rn. 3. 
110 Vgl. BGH, Urteil vom 13. Oktober 2011 – IX ZR 80/11 -, Rn. 3. 
111 OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11 -, Rn. 51. 
112 Vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 15. Dezember 2011 – 7 U 184/11 -, Rn. 48. 
113 Vgl. LG Bonn, Urteil vom 21. Mai 2012 – 9 O 467/11 -, S. 4, 5, siehe Anlage 29. 
114 Vgl. OLG Köln, Urteil vom 2. November 2012 – 20 U 128/12 -, S. 6, siehe Anlage 30. 
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gesehen werde, dies sei aber nicht als einschlägiges Argument zu sehen, da 

ursprünglich vorgesehene Anfechtungsschranken im Gesetz nicht umgesetzt 

wurden. Daraus schließt das AG Köln, „dass der Gesetzgeber es mit Blick auf den 

Grundsatz der Gleichbehandlung der Insolvenzgläubiger bei der allgemeinen 

Regelung der Insolvenzanfechtung belassen wollte.“115  

Das Landgericht München ist der Überzeugung es ließe sich aus den Motiven des 

Gesetzgebers nicht erkennen, „dass der Gesetzgeber die Insolvenzanfechtung der 

Umwandlung einer Lebensversicherung in eine unpfändbare Lebensversicherung 

grundsätzlich ausschließen wollte“116. Damit schloss es sich dem Urteil des AG 

Köln an. 

Zusammenfasend ist festzuhalten, ob nun ein Versicherungsvertrag der nach  

§ 167 VVG in einen pfändungsgeschützten Vertrag nach § 851 c ZPO 

umgewandelt wurde, anfechtbar ist, bleibt demnach vorerst Auslegungssache. Es 

kommt hierbei auf jeden Umstand des Einzelfalles an. Häufig wird darauf 

abgestellt, dass der Zweck der Insolvenzanfechtung gerade jener ist, 

„weggegebenes“ Vermögen des Schuldners zurückzuholen. Hätte der 

Gesetzgeber diese Möglichkeit unterbinden wollen, hätte er dies ausdrücklich mit 

einer konkreten Regelung tun müssen. Angesichts der vielgestaltigen Formen von 

Versicherungen ist ein Umwandlungsbegehren regelmäßig auch nicht mit einem 

einfachen „Ja“ zu erklären. Ein Rechtsanspruch auf die endgültige Umwandlung 

eines Vertrages besteht gesetzlich mit Ablauf der jeweiligen 

Versicherungsperiode.117 Auf eine wirksame Umwandlung des Vertrages vor 

Ablauf dieser Versicherungsperiode kann nicht vertraut werden. Offen bleibt 

außerdem, ob die Kenntnis der Versicherung über die drohende oder bereits 

eingetretene Zahlungsunfähigkeit den Ausgang einer solchen Klage beeinflusst. 

5.5 Das Beiseiteschaffen von Vermögen als strafbare Handlung 

Die Umwandlung könnte zudem als „Beiseiteschaffen von Vermögenswerten“ 

i.S.d. § 283 I Nr. 1 StGB als strafbare Handlung zu sehen sein. Hierzu muss laut 

BGH zusätzlich jedoch ein Verstoß gegen die „Anforderungen einer 

ordnungsgemäßen Wirtschaft“ vorliegen.  

Das zentrale Anliegen des Gesetzes zum Pfändungsschutz der Altersvorsorge ist 

die Absicherung der Selbstständigen. Dieses gesetzliche Ziel wird mit der 

Umwandlung einer ungeschützten privaten Lebens- oder Rentenversicherung in 

                                            
115 AG Köln, Urteil vom 31. Mai 2012 – 130 C 25/12 -, Rn. 17. 
116 LG München I, Urteil vom 28. November 2012 – 26 O 8154/12 -, Rn. 19. 
117 Vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2015 – IV ZR 223/15 -, Rn. 18. 
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eine pfändungsgeschützte Rente erreicht. Daher kann bei der Umwandlung nicht 

von einem „Verstoß gegen die Anforderung einer ordnungsgemäßen Wirtschaft“118 

gesprochen werden. Zudem spricht das Fehlen einer zeitlichen Einschränkung 

ebenfalls gegen eine Strafbewährung, da der Wortlaut des § 167 VVG eine 

Umwandlung ausdrücklich „jederzeit“ ermöglicht.  

Eine Umwandlung ist somit auch in letzter Minute vor der Insolvenzeröffnung 

möglich. Es ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber die Umwandlung auch 

„in der letzten Minute“119 zulassen wollte. Mit dem Einfügen eines 

Ausschlusstatbestandes hätte der Gesetzgeber eine Umwandlung in der Krise 

unwirksam machen können. Das Fehlen eines solchen Ausschlusstatbestandes 

spricht daher dafür, dass der Gesetzgeber, wie der Wortlaut schon sagt, eine 

Umwandlung „jederzeit“ ermöglichen wollte.120  

Die Handlung der Umwandlung ist demnach nicht als strafbare Handlung i.S.d.  

§ 283 I Nr. 1 StGB zu verstehen.  

                                            
118 Kemperdick, Christian: Altersvorsorge als strafbarer Bankrott? ZInsO, 2009, S. 2101. 
119 Kemperdick, Christian: Altersvorsorge als strafbarer Bankrott? ZInsO, 2009, S. 2101. 
120 Vgl. Kemperdick, Christian: Altersvorsorge als strafbarer Bankrott? ZInsO, 2009, S. 2101. 
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6 Alternative Ansätze 

6.1 Die Gleichstellung von privater und gesetzlicher Altersvorsorge 

Mit dem Erlass des Gesetzes zum Pfändungsschutz der privaten Altersvorsorge 

bezweckte der Gesetzgeber eine Gleichstellung von gesetzlicher und privater 

Altersvorsorge. Es sollte vor allem Selbstständigen die Möglichkeit bieten, 

angespartes Kapital im Falle einer Zwangsvollstreckung oder Insolvenzeröffnung 

vor einem uneingeschränkten Zugriff durch Gläubiger zu schützen. Eine 

Gleichstellung kann durch das Gesetz jedoch nur bedingt erreicht werden.  

Wie unter Kapitel 5.4.4 dargestellt, werden die Umwandlungserklärungen 

regelmäßig angefochten und es wird sehr unterschiedlich über die Anfechtungen 

entschieden. Daran lässt sich erkennen, dass der Gesetzgeber keine eindeutige 

Regelung getroffen hat, sondern die Normen einen großen Spielraum für 

verschiedene Auslegungen lassen. Auch über die Möglichkeit einer 

Insolvenzanfechtung wird keine eindeutige Aussage getroffen. Zwar waren 

Beschränkungen der Insolvenzanfechtungsnormen im ursprünglichen Gesetz 

vorgesehen121, diese wurden aber aufgrund heftigen Widerstandes der Literatur 

nicht umgesetzt. Mit dem Urteil des BGH vom 13. Oktober 2011 ist zwar 

höchstrichterlich entschieden worden, dass eine Anfechtung nach §§ 134 I, 132 I 

i.V.m. § 143 I InsO gegenüber dem Insolvenzschuldner nicht möglich ist. Jedoch 

hat sich der BGH hinsichtlich der Möglichkeit einer Anfechtung gegenüber der 

Versicherung bislang nicht positioniert. 

Mit einer eindeutigen Aussage über die Handhabung einer Anfechtung einer 

Umwandlungserklärung gegenüber dem Insolvenzschuldner oder auch der 

Versicherung könnte zumindest diese Problematik beseitigt werden. 

Wenn das Ziel der Gleichstellung erreicht worden wäre, käme eine Anfechtung von 

Anfang an nicht in Betracht, da auch bei Mitgliedern der gesetzlichen 

Rentenversicherung keine Möglichkeit einer Anfechtung in Frage kommt. Ein 

insolvenzfester Schutz der Altersvorsorge ist somit bislang nicht gegeben. 

Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung haben zudem keine Möglichkeit 

zu entscheiden, ob ihre Altersvorsorge vorerst ein frei verfügbarer Vertrag is, und 

dieser erst kurz vor oder bereits in einer Krise durch eine Erklärung in eine feste 

Anlage mit dem Ziel der Vorsorge für den Erhalt ihrer Existenz im Alter oder bei 

                                            
121 Vgl. Deutscher Bundestag: Bundesdrucksache 16/886, S. 9 Anlage 28. 
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Berufsunfähigkeit umgewandelt wird. 

Selbstständige haben die Entscheidungsfreiheit, ob sie überhaupt eine 

Altersvorsorge aufbauen möchten, in welcher Höhe sie dies möchten und auch in 

welcher Form. Sie haben die Möglichkeit, frei verfügbares Vermögen jederzeit in 

eine feste Altersvorsorge umzuwandeln. In diesem Punkt scheint vielmehr eine 

Privilegierung der Selbstständigen vorzuliegen, da diese die Wahl haben. 

Möchte man den Selbstständigen eine gewisse Entscheidungsfreiheit belassen, 

könnte man dies gegebenenfalls durch die Regelung, dass die Entscheidung 

darüber, ob das Geld fest, in Form eines nach § 851 c ZPO pfändungsgeschützten 

Vertrages oder in einer individuell frei gestalteten Form und damit nicht 

pfändungsgeschützt angelegt werden soll, vor Abschluss eines solchen Vertrages 

getroffen werden muss. Für bereits bestehende Verträge ist hierzu eine gewisse 

Frist festzulegen, in der Altverträge nach den Vorgaben des § 851 c I ZPO 

abgeändert werden können. Nach Ablauf dieser Frist gibt es dann keine 

Möglichkeit mehr, angespartes Vermögen schützen zu lassen.  

6.2 Die Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Ein anderer Lösungsansatz wäre, dass alle, auch Selbstständige, dazu verpflichtet 

werden, Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten. Hiermit wäre 

deren Altersvorsorge wie bei Arbeitnehmern pfändungsgeschützt. Das würde dazu 

beitragen, die gesetzlichen Renten in Zukunft auf einem angemessenen Niveau 

zu halten. Gerade Berufsgruppen, die ein überdurchschnittliches Einkommen zu 

verzeichnen haben, sind von der Rentenversicherungspflicht befreit, weil sie 

entweder über berufsständige Versorgungswerke abgesichert sind oder keinerlei 

Vorsorgeverpflichtungen haben. Pflichtbeiträge für „alle“ würden die staatlichen 

Transferleistungen reduzieren. Und dies nicht nur im Hinblick auf Leistungen für 

Personen, die ihre private Altersvorsorge aufgrund einer Insolvenz oder 

Zwangsvollstreckung verloren haben. Durch mehr Beitragszahler würde letztlich 

das Rentenniveau in gewissem Maße stabilisiert werden, sodass hierfür weniger 

staatliche Zusatzleistungen nötig wären und alle davon profitieren würden. 

6.3 Der Insolvenzschuldner als Gläubiger 

Ein weiterer Ansatzpunkt könnte sein, keinen besonderen Schutz der privaten 

Altersvorsorge vorzusehen. Anstatt vorhandenes Vermögen vor der Krise in einen 

pfändungsgeschützten Vertrag zu importieren, ohne Gewissheit darüber, ob diese 

Umwandlung bei einer Insolvenzanfechtung des Insolvenzverwalters bestand hat, 

wäre denkbar, dass der Insolvenzschuldner wie ein Insolvenzgläubiger behandelt 
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wird. Die angesparten Vermögenswerte, die für die Alterssicherung vorgesehen 

sind, würden in diesem Fall zur Insolvenzmasse herangezogen werden und der 

Schuldner würde seine Forderung in Höhe der eingezogenen Altersvorsorge zur 

Insolvenztabelle anmelden. Die Forderung des Schuldners wäre so zu betrachten 

als sei sie eine Forderung eines Insolvenzgläubigers. Wie bei allen anderen 

Insolvenzgläubigern, würde in Abhängigkeit der Höhe des angesparten 

Vermögens, eine Quote gebildet werden. Daraus ergäbe sich der Umfang der 

Befriedigung durch die Masse. 

Dem Gläubigergleichbehandlungsgrundsatz würde dieser Ansatz wohl am besten 

Rechnung tragen. Das vorhandene Vermögen des Schuldners würde nicht durch 

ein Gesetz pfändungsgeschützt und damit in Gänze vor dem Zugriff der Gläubiger 

entzogen werden, sondern mit in die Gesamtmasse fließen und dadurch die 

Aktivmasse erhöhen. Den Gläubigern würde somit das vorhandene Vermögen 

nicht vorenthalten. 

Wiederum würde dieser Lösungsansatz nur in geringem Maße den Zielen des 

Gesetzgebers entsprechen. Eine Entlastung der Staatskassen wäre nur in 

minimalem Umfang gegeben, da die Differenz der zunächst angesparten Summe 

aufgrund der quotalen Befriedigung und der tatsächlichen Altersvorsorge, je nach 

Anzahl und Höhe der anderen Forderungen, deutlich geringer ausfallen würde. 

Ein Anreiz für die Bildung von privater Altersvorsorge würde dennoch geschaffen 

werden, da diese, wenn auch nicht in der gesamten Höhe, dem 

Insolvenzschuldner zur Absicherung seiner Existenz im Alter dienen könnte. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Das deutsche Rentensystem beruht auf einem so genannten 

Generationenvertrag. Junge, erwerbsfähige Menschen geben einen Teil ihres 

Lohnes als Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung ab und finanzieren 

damit, durch ein Umlageverfahren, die aktuellen Rentner. Viele Jahrzehnte hat 

dieses System sehr gut funktioniert. Durch den demografischen Wandel, welcher 

vor allem durch niedrige Geburtenraten und der sinkenden Mortalitätsentwicklung 

einhergeht, verändert sich unsere Bevölkerungsstruktur. Immer mehr Menschen 

erreichen das Regelrentenalter und haben von da an Anspruch auf eine 

Altersrente. Jedoch gibt es immer weniger junge Menschen, die diese Last 

finanzieren müssen. Dadurch sinkt das Rentenniveau. Das bedeutet, je weniger 

Erwerbsfähige Rentenbeiträge zahlen umso weniger Rente kommt bei jedem 

einzelnen Rentner an. 

Selbstständige und Freiberufler sind nicht Teil dieses Vorsorgesystems. Sie sind 

verpflichtet sich selbst um eine angemessene Absicherung für ihr Alter zu 

kümmern. Auf dem freien Finanzmarkt gibt es eine Unzahl an Angeboten und 

Möglichkeiten wie eine private Altersvorsorge aussehen kann. Diese Angebote 

sind nicht nur für jene, die keine Mitglieder der gesetzlichen Rentenversicherung 

sind, sondern können durchaus ergänzend zur gesetzlichen Altersrente 

abgeschlossen werden. 

Die gesetzliche Rentenversicherung unterliegt nach den Normen des SGB dem 

Pfändungsschutz. Für private Altersvorsorgen, die zumeist in Form von 

pfändbaren Finanzprodukten abgeschlossen wurden, gab es lange Zeit keinen 

solchen Schutz. Dadurch waren die angesammelten Vermögenswerte im Falle 

einer Krise, sowohl in der Einzelvollstreckung als auch im Falle einer Insolvenz, 

nicht vor einem Zugriff durch Gläubiger geschützt. Am Ende ihrer 

Verdienstfähigkeit waren Selbstständige deshalb oft auf Sozialleistungen des 

Staates angewiesen. 

Diese Problematik erkannte der Gesetzgeber und verabschiedete das Gesetz zum 

Pfändungsschutz der Altersvorsorge, welches am 31. März 2007 in Kraft trat. 

Selbstständige sollten hierdurch die Möglichkeit zum Aufbau einer angemessenen 

pfändungsgeschützten Altersvorsorge erhalten. Das Ziel der Einführung sollte zum 

einen den Eintritt in die Hilfsbedürftigkeit infolge extensiver Vollstreckungsgewalt 

verhindern. Darüber hinaus war ein weiteres Ziel, einen Anreiz für den Abschluss 

von privater Altersvorsorge zu schaffen. Außerdem sollte eine Gleichstellung von 

Empfängern öffentlich-rechtlicher Rentenleistungen, deren Renten wie 
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Arbeitseinkommen vor einer Pfändung geschützt wird, und Selbstständigen 

erreicht werden. 

Durch den § 167 VVG haben Versicherungsnehmer nun die Möglichkeit, 

bestehende Verträge, die zum Zweck der Altersvorsorge abgeschlossen wurden, 

in einen nach § 851 c ZPO pfändungsgeschützten Vertrag umzuwandeln. Um 

Pfändungsschutz zu erlangen, muss der Vertrag nach den Kriterien des § 851 c I 

ZPO ausgestaltet sein.  

Im Falle einer Insolvenzeröffnung werden alle Rechtshandlungen, die zur 

Minderung der Insolvenzmasse führen, angefochten und versucht diese 

rückabzuwickeln. Möglich ist eine Insolvenzanfechtung unter bestimmten 

Voraussetzungen bis zu zehn Jahre vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. 

Die Umwandlung stellt unzweifelhaft eine Rechtshandlung in diesem Sinne dar. 

Ob diese die Tatbestandsmerkmale einer Insolvenzanfechtung erfüllt, wird 

bisweilen durch Rechtsprechung und Literatur kontrovers betrachtet. 

Höchstrichterlich wurde bislang entschieden, dass der Insolvenzschuldner nicht 

tauglicher Gegner einer Insolvenzanfechtung sein kann. Ebenfalls, dass der 

Zeitpunkt in dem eine Umwandlung wirksam ist, der Ablauf der geltenden 

Versicherungsperiode ist. Uneinigkeit unter den Gerichten gibt es darüber, ob eine 

Anfechtung gegenüber der Versicherung möglich ist. 

Ein eindeutiges Ergebnis kann deshalb nicht ausgemacht werden. Die 

unterschiedlichen Urteile der Gerichte lassen darauf schließen, dass eine klare 

Regelung durch dieses Gesetz nicht getroffen wurde. Die entwickelten 

Alternativansätze könnten die verfolgten Ziele in gleichem Maße erfüllen und 

darüber hinaus für mehr Klarheit und Gerechtigkeit sorgen. Eine 

Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung für alle, könnte zur 

Stabilisierung des gesetzlichen Vorsorgesystems beitragen. Mehr verpflichtete 

Betragszahler hätten zur Folge, dass die Last des Einzelnen geschmälert würde. 

Den verfolgten Zielen, der Gleichstellung von Angestellten und Selbstständigen 

und der Senkung von Transferleistungen, würden aufgrund dieser Regelung 

Rechnung getragen werden.  
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